
Vertrag

Zwischen Reitschule Norderheide, Götz George
Brandenburger Str 14
29646 Bispingen OT Hörpel
Tel: 05194-98 25 33 oder 0151 16623622

und

Vor- und Nachname:                                                                                                     

Geburtsdatum:                                                                                                               

Adresse:                                                                                                                        

Tel:                                                                                                                                 

Über: Reitunterricht 1x/Woche zum Monatsbeitrag von                  €

Vertragsbedingungen:
Neueinsteiger erhalten eine Probezeit von 3 Monaten mit Kündigungsfrist zum 
Monatsende. Danach beträgt die Kündigungsfrist 6 Wochen zum Quartalsende.
Zahlungsbedingungen: Der fällige Monatsbeitrag in Höhe von           €  ist im voraus per 
Dauerauftrag/Überweisung jeweils bis zum 3. Werktag des Monats auf folgendes 
Konto zu überweisen: Kto 55055164 BLZ: 25851660, Kreissparkasse Soltau, Götz 
George.
Der Monatsbeitrag ist auch in den unterrichtsfreien Schulferien zu zahlen.
Für kurzfristiges/einmaliges Fehlen des Reitschülers wird keine Reitstunde 
gutgeschrieben/erstattet. Bei langfristigem Fehlen des Reitschülers ab 4 Reitwochen 
aus gesundheitlichen Gründen wird der Monatsbeitrag bei Vorlage eines Attests für 
die vollständig gefehlten Kalendermonate erstattet
Haftungsausschluss: Der Reitschüler verzichtet auf Ansprüche gegen die Reitschule 
Norderheide wegen aller ihm durch betriebszugehörige Personen verursachten 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, soweit diese nicht durch die 
Haftpflichtversicherung des Betriebs abgedeckt sind. Ferner stellt der Reitschüler die 
Reitschule und ihre Angestellten von Ansprüchen Dritter frei, insbesondere von 
Ansprüchen seiner Kranken- und Sozialversicherung, soweit diese nicht durch 
entsprechende Haftpflichtversicherung abgedeckt ist. Der Reitschüler versichert, 
dass ihm die mit der Ausübung des Reitsports verbundenen Risiken bekannt sind. 
Weiterhin übernimmt die Reitschule keine Aufsichtspflicht für Minderjährige.
Das Tragen eines der aktuellen Euronorm entsprechenden Reithelms ist 
verpflichtend. Erwachsene, die ohne Reithelm reiten, sind auf das Risiko des Reiten 
ohne Helm hingewiesen worden und entbinden die Reitschule von der Haftung für 
sämtliche Folgen, die aus dem Reiten ohne Helm resultieren können. 

Hörpel, den                                Reitschule Norderheide                                              

                                                                                                                                       
Unterschrift, bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter


